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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

hochspannend sind die Erkenntnisse, die 
uns Philipp Plog, Vorstandsvorsitzender des 
Legal Tech-Verbands, in dieser Ausgabe des 
Legal Tech-Magazins im Interview zur heiß 
diskutierten internationalen Studie zur 
Digitalisierung der Justiz vorstellt. Letztlich 
sind es die „Kundenwünsche“, die er der Jus-
tiz wie einen Evaluationsbogen überreicht, 
wenn er erläutert, was sich ändern muss. 

Klammern sich Richterinnen und Richter 
wirklich mit Leidenschaft an ihre Papierak-
ten? Klar, es gibt sie noch, die Kolleginnen 
und Kollegen, die vergilbte Kopiervorlagen 
aus der Schublade ziehen, um mit blauer 
Tinte per Kreuzchen zu verfügen. Es ist 
aber nicht so, dass diese Kollegen beson-
ders glücklich ihren Job ausüben. Denn die 
Justiz ist kein Arbeitgeber, der sich durch 
ein besonders schonendes Arbeitspens-
um auszeichnet. Ganz im Gegenteil ist der 
Druck der Masse gerade in den Amts-, 
Arbeits- und Sozialgerichten immens. Hier 
hilft konventionellen Arbeitern sicher die 
Routine, um die Mengen zu bewältigen. Da 
auf (deutlich) mehr Personal aber kaum zu 
hoffen ist, hilft im Übrigen die Effizienzstei-
gerung durch Digitalisierung und teilweise 
auch durch Automatisierung.

Wir reden hier nicht vom Robo Judge, dem 
Schreckgespenst jedes Justiznostalgikers 
und sicher auch derjenigen – zu denen ich 
mich auch zähle – die den Richterberuf mit 
Leidenschaft ausüben und die damit ver-
bundene Berufung gerade in der Verhand-
lungssituation sehen – immer dann, wenn 
es „menschelt“. 

Digitalisierung, Automatisierung, Legal Tech 
in der Justiz – das alles bedeutet nicht, dass 
der Mensch die Entscheidung aus der Hand 
geben muss. Vielmehr ermöglicht der cle-
vere Technikeinsatz Richterinnen und Rich-
tern, sich mehr auf das „Kerngeschäft“, das 

Entscheiden, zu konzentrieren. Vor allem 
Routinetätigkeiten, das Strukturieren, das 
Recherchieren lassen sich rationalisieren, gar 
qualitativ verbessern. Daneben verbessert 
sich auch die Flexibilität, die Familienfreund-
lichkeit und damit die Attraktivität der Justiz 
als Arbeitgeber. 

Es ist von großer Bedeutung, diese „Mehr-
werte“ herauszuarbeiten. Dafür müssen sie 
gefunden und fest im Blick gehalten werden, 
denn Digitalisierung ist kein Selbstzweck. 
Finden kann sie aber nur die Praxis. Deshalb 
ist die Arbeit von Kollegen, wie Christian 
Schlicht und Simon Heetkamp so wichtig, 
die uns von einer Tagung der Deutschen 
Richterakademie berichten, die genau die-
se Praxisbeteiligung zum Ziel hatte. Die 
Ergebnisse sind letztlich Pflichtlektüre für 
die Verantwortlichen in der Justizverwal-
tung. Denn allzu oft verselbstständigt sich 
der eJustice-Prozess in den Ländern von der 
Praxis. Digitalisierung kann so schnell zum 
Selbstzweck verkommen, schlimmstenfalls 
nur mit dem politischen Ziel, die rechtzeitige 
Einführung der E-Akte vor dem magischen 
Stichtag am 1.1.2026 noch „zu schaffen“. 
Dabei geht es ja nicht darum, dass recht-
zeitig irgendeine E-Akte eingeführt wird, 
sondern, dass diese E-Akte „gut“ ist. Und 
gut für die Justiz ist letztlich nur, was dem 
Kerngeschäft, der Entscheidungsfindung, 
dient. Andernfalls war die Digitalisierung 
sinnlos. Genau das droht aber, wenn zen-
trale IT-Stellen ohne hinreichenden Praxis-
bezug die Modernisierung vorantreiben und 
es den Gerichten selbst an IT-kompetentem 
Personal mangelt.

Dass die Justiz es durchaus „modern“ kann, 
zeigt Richter Johannes Bader vom Arbeits-
gericht Stuttgart. Die Arbeitsgerichtsbarkeit 
in Baden-Württemberg ist, wie die Fach-
gerichtsbarkeiten in mehreren anderen 
Bundesländern, seit langem Vorreiter. Die 

Ergebnisse sind beeindruckend: Homeoffice, 
Videokonferenzen, elektronischer Rechts-
verkehr – letztlich das, was auch die Studie 
zur Digitalisierung der deutschen Justiz for-
dert. Mit klug eingeführter Digitalisierung 
werden so nicht nur die Wünsche der Mit-
arbeitenden in der Justiz erfüllt, sondern 
auch die „Kundenwünsche“.

Was erwartet Sie sonst noch in der neuen 
Ausgabe des Legal Tech-Magazins? Romy 
Graske greift ein aktuell sehr relevantes 
Thema auf: Remote Work. Sie erklärt, was 
Rechtsanwaltskanzleien beachten müssen, 
wenn sie ihre Beschäftigten aus dem Aus-
land arbeiten lassen wollen. 

Martin Riemer kommentiert die Auswir-
kungen des im letzten Jahr verabschiedeten 
Legal Tech-Gesetzes: Sind Erfolgshonorare 
eine Luftnummer oder ein echter Mehr-
wehrt für die Anwaltschaft? 

Abschließend zeigen Christian Solmecke, 
Nils Bremann und Alexander Hufschmid, 
was bei der Mandantenakquise möglich ist, 
wenn innovativ auf Legal Tech gesetzt wird. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lek-
türe des neuen Legal Tech-Magazins!

Ihr Henning Müller

Dr. Henning Müller ist 
Direktor des Sozialge-
richts Darmstadt, Lehr-
beauftragter der Phil-
ipps-Universität Marburg 
und der Hochschule 

Ludwigshafen. Zudem ist er Mitheraus-
geber des „jurisPK-ERV“, des beckOKG-
SGG und der Zeitschrift „Recht Digital“ 
(RDi), sowie Herausgeber des Blogs 
ervjustiz.de zum elektronischen Rechts-
verkehr und Autor des Fachbuchs 
„e-Justice-Praxishandbuch“.

https://ervjustiz.de/
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Vier Jahre papierlose Arbeit am 
Arbeitsgericht Stuttgart 
Richter Dr. Johannes Bader im Interview über den Umstieg auf die E-Akte

Vor sechs Jahren startete am Arbeitsge-
richt Stuttgart, dem drittgrößten Arbeits-
gericht Deutschlands, ein Pilotprojekt 
zur papierlosen Gerichtsakte. Zum 
1.10.2018 stellte das Gericht als erstes 
in Deutschland vollständig auf die elek-
tronische Aktenführung um. Wie sieht 
der Arbeitsalltag am papierlosen Gericht 
aus? Und wie zufrieden sind die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen mit der digita-
len Bearbeitung der jährlich rund 12.000 
Verfahren? Im Interview steht Richter 
Dr. Johannes Bader vom Arbeitsgericht 
Stuttgart Rede und Antwort – und verrät, 
welche Vorteile die Umstellung mit sich 
gebracht hat.

Herr Bader, das Arbeitsgericht 
Stuttgart war das erste Gericht in 
Deutschland, das seit dem Frühjahr 
2016 die E-Akte pilotiert hat.  
Wie kam es dazu, dass das Gericht 
damals diesen Schritt gewagt hat?

Bereits im Juni 2016 begann die Pilotierung 
der E-Akte in fünf Kammern beim Arbeits-
gericht Stuttgart. Ein Jahr später wurde die 
Pilotierung auf vier zusätzliche Kammern 
erweitert. Wir waren bundesweit das ers-
te Gericht, bei dem die E-Akte als führende 
Akte pilotiert wurde. Dabei hatten wir von 
Anfang an keinen „doppelten Boden“, also 
keine Reserveakte in Papier. Ich denke, das 
Justizministerium hat sich für ein Arbeits-

gericht als Pilotgericht entschieden, weil die 
Verfahrensdauer bei den Arbeitsgerichten 
relativ kurz ist. Fast alle Verfahren werden 
innerhalb eines Jahres beendet. Vielleicht 
fiel die Wahl aber auch auf uns, weil die 
Arbeitsgerichtsbarkeit, die ständig mit den 
Veränderungsprozessen in der Privatwirt-
schaft zu tun hat, als besonders offen für 
Veränderungen gilt.

Tatsächlich haben sich der Präsident des 
Arbeitsgerichts Stuttgart und der Landes-
arbeitsgerichtspräsident um die Pilotierung 
sehr bemüht, weil sie die Entwicklung der 
E-Akte beeinflussen wollten. Ziel war, dass 
die E-Akte durch eine wohlwollende, aber 
auch kritische Pilotierung, möglichst anwen-
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derfreundlich wird. Was die Kolleginnen und 
Kollegen in dieser Zeit, bei aller Frustration 
über die „Kinderkrankheiten“ der Software 
geleistet haben, ist wirklich beachtlich. Zahl-
reiche Verbesserungen der Software, die 
heute selbstverständlich sind, gehen auf 
Vorschläge der Beteiligten des Pilotprojekts 
zurück. 

Ein weiterer Grund für die Pilotierung 
und den frühzeitigen Flächen-Rollout der 
E-Akte am Arbeitsgericht Stuttgart war, 
dass man frühzeitig erkannt hat, dass die 
arbeitsintensiven Medienbrüche bei steti-
ger Zunahme der elektronischen Eingänge 
nur durch eine elektronische Aktenführung 
vermieden werden können. Der elektroni-
sche Rechtsverkehr (ERV) ist seit 1. Januar 
2018 eröffnet. Anwaltschaft und Behörden 
müssen bekanntermaßen seit 1. Januar 2022 
ihre Schriftsätze elektronisch einreichen.

Uns war immer klar, dass die 
 E-Akte und der ERV zusammen-
gehören und zusammen gedacht 
werden müssen.

Bereits Anfang Oktober 2018 hat das 
Arbeitsgericht Stuttgart deshalb mit allen 
seinen 30 Kammern auf die E-Akte umge-
stellt. Seit Anfang 2019 führt die gesam-
te Arbeitsgerichtsbarkeit Baden-Würt-

temberg die Akten digital. Mittlerweile 
kenne ich praktisch niemanden mehr an 
unserem Gericht, der sich die Papierakte 
zurückwünscht. 

Wie wurden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Gerichts auf 
diesen Schritt vorbereitet und dazu 
animiert, dass alle „an einem Strang“ 
ziehen?

Nach unserem Selbstbild an den Arbeitsge-
richten – flache Hierarchien, Offenheit für 
Veränderungen, großer Teamgeist – ziehen 
wir qua Definition „an einem Strang“. Aber 
im Ernst: Es waren natürlich Ängste und 
Unsicherheiten vorhanden.

Die größte Unsicherheit war für 
alle Mitarbeitenden nach meinem 
Eindruck der Verlust von Routinen.

Die E-Akte bildet nicht alleine die Papier-
akte als Instrument zur Aufbewahrung ein-
zelner Dokumente ab. Die Papierakte ist 
durch die in ihr angebrachten Verfügungen 
und Vermerke auch Kommunikationsmittel 
zwischen verschiedenen Anwendenden. 
Dies muss auch die E-Akte leisten. Durch 
sie wurden viele Abläufe verändert, neue 
Aufgaben stellten sich, einiges ging schnel-
ler, manches dauerte aber auch länger. Auf-

grund arbeitsteiliger Prozesse mussten viele 
Dinge neu abgesprochen werden. Schwie-
rig war es auch, bei den digitalen Abläufen 
den Überblick zu behalten. Bis sich das alles 
eingespielt hatte, gingen alle Mitarbeitenden 
schon auch durch ein Tal der Tränen – und 
dort treffen wir uns heute noch manchmal, 
etwa nach Updates, wenn es regelmäßig 
einige Tage „rumpelt“.

Wenn die IT nicht funktioniert, ist das 
generell psychisch belastend – wie Ver-
änderungsprozesse an sich. Dann vergisst 
man schnell, welche erheblichen Vorteile die 
E-Akte mit sich bringt. Daran erinnern wir 
uns regelmäßig, gerade bei unseren Treffen 
im Tal der Tränen. Und wie überall half und 
hilft eine offene und ehrliche Kommunikati-
on zwischen allen Beteiligten natürlich sehr.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erhielten im Übrigen vor der Einführung 
der E-Akte eine Schulung. Und wir schulen 
uns gegenseitig ständig weiter. Am Arbeits-
gericht Stuttgart stellen wir einen stetigen 
Informationsaustausch und Wissenstrans-
fer sicher, etwa mittels eines einstündigen 
Jour fixe per Videokonferenz im Zwei-Wo-
chen-Rhythmus, bei dem Tipps und Tricks 
u. a. im Umgang mit der E-Akte vermittelt 
und weitergegeben werden. Diesen Jour fixe 

KMS von STP
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gibt es sowohl im Richter- als auch im Ser-
vicebereich. Er wird sehr gut angenommen.

Können Sie unseren Lesern und 
Leserinnen die wichtigsten positiven 
Veränderungen, die der Umstieg auf 
die E-Akte mit sich gebracht hat, 
knapp zusammenfassen?

Ein großer Vorteil ist das mobile Arbeiten 
über alle Mitarbeiterbereiche hinweg. Wir 
hatten am Arbeitsgericht Stuttgart bereits 
vor Pandemiebeginn ein Pilotprojekt zur 
mobilen Arbeit von Mitarbeitenden im Ser-
vicebereich. Früher mussten diese zwangs-
läufig bei den Akten, also im Gericht, sein. 
Heute spielt das weitgehend keine Rolle 
mehr.

Auch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Servicebereich können 
ihre Arbeit zu einem erheblichen 
Teil mobil von zu Hause aus 
erbringen.

Dabei kommunizieren wir eng mittels Skype 
for Business miteinander. Auch als Richter 
finde ich auf Skype for Business immer „ver-
fügbare“ Kolleginnen und Kollegen, um einen 
Fall zu besprechen. Die Akte präsentiere ich 
dann am Bildschirm. 

Für ein Großstadtgericht in einer wirt-
schaftsstarken Region, an dem die Perso-
nalrekrutierung gerade im mittleren Dienst 
nicht immer einfach ist und die Anfahrts-
wege lang sind, ist die mobile Arbeit eben-
falls ein großer Vorteil. Sie liefert uns beim 
Arbeitsgericht Stuttgart ein gutes Argument 
für die künftige Personalgewinnung: flexib-
les Arbeiten als Grundlage der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf.

Bei Personalengpässen ist eine standor-
tübergreifende Hilfe mit der E-Akte einfach 
möglich. Am Arbeitsgericht Stuttgart haben 
wir etwa kleinere Außenkammern in Aalen 
und Ludwigsburg. Wenn dort Not am Mann 
ist, können sich auch Mitarbeitende des 
Stammgerichts aus der Ferne aufschalten 

und aushelfen bzw. andersherum. Wir haben 
zudem eine Rechtspflegerin, die sowohl bei 
uns als auch beim Arbeitsgericht Pforzheim 
tätig ist. Insgesamt sind die Arbeitsgerichte 
durch die E-Akte sowie ergänzende Kom-
munikationsmittel wie Skype for Business 
noch näher zusammengerückt.

Weiter ermöglicht die E-Akte das parallele 
Arbeiten an derselben Akte. Die Akte kann 
etwa gleichzeitig beim Landesarbeitsgericht 
in Berufung, bei mir zur Streitwertentschei-
dung, beim Rechtspfleger zur PKH-Bearbei-
tung, beim Kostenbeamten zur Abrechnung 
und beim Präsidenten zur Beurteilung sein.

Bei der Aktenbearbeitung sind Möglichkei-
ten wie das Anbringen von Notizen, das 
Durchsuchen der Akte nach Schlüssel-
wörtern und viele andere Tools natürlich 
ebenfalls sehr nützlich. Zudem ist die E-Ak-
te mit einer Schnittstelle an das Fachver-
fahren, aber auch an juris und beck-online 
angebunden. Man klickt nur auf das Recht-
sprechungszitat im Schriftsatz und schon 
öffnet sich die Entscheidung auf Juris bzw. 
beck-online.

Man darf aber auch nicht verschweigen, dass 
gerade die dicken Akten sich am Bildschirm 
nicht zwangsläufig besser bearbeiten lassen. 
So gibt es etwa Studien, nach denen die 

Wissensaufnahme im Falle komplexer Mate-
rie beim Lesen am Bildschirm schlechter 
funktioniert. Das kann ich nach meiner eige-
nen Wahrnehmung durchaus bestätigen.

Ein weiterer Vorteil der E-Akte bzw. des 
ERV ist ein erheblicher Beschleunigungs-
effekt. Wenn ich einen Termin vorbereite, 
eine Partei noch kurzfristig etwas zur Sache 
schreibt und dies per ERV sendet, „ploppt“ 
der Schriftsatz bei mir direkt in der E-Akte 
auf und ich kann ihn zur Kenntnis nehmen. 
Im Gegenzug liegen meine Protokolle, die 
ich – wie einige Kolleginnen und Kollegen 
auch – übrigens mittels Dragon-Spra-
cherkennung und Word-Textbausteinen 
während der Sitzung selbst erstelle, wenn 
nötig schon eine halbe Stunde nach Schluss 
der mündlichen Verhandlung im beA der 
Anwälte und Anwältinnen. Der Beschleu-
nigungseffekt ist spürbar; das schafft aber 
natürlich auch eine gewisse Erwartungshal-
tung und ist nicht durchweg nur positiv.

Bei den Videoverhandlungen ist die E-Akte 
ebenfalls von Vorteil. Sitzungssäle an E-Ak-
tengerichten verfügen bereits über die 
wesentliche Hardware, die auch für Video-
verhandlungen benötigt wird, sowie einen 
leistungsfähigen Internetanschluss. Zudem 
können die Inhalte der E-Akte mittels „Bild-
schirm präsentieren“ gut in die Videover-

Abb.: Ausstattung des Arbeitsgerichts Stuttgart für Videoverhandlungen

https://www.legal-tech.de/legal-tech-magazin-mobile-kanzleiarbeit/
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handlung eingebunden werden. Es kommt 
nicht von ungefähr, dass die beiden E-Ak-
ten-Pioniergerichte in Baden-Württemberg, 
das Landgericht Mannheim und das Arbeits-
gericht Stuttgart, auch bei den Videover-
handlungen zu Beginn der Pandemie wieder 
eine Vorreiterrolle eingenommen haben.

Derzeit finden gerichtsweit 
ca. 50 Prozent der Verhandlungen 
per Videokonferenz statt – 
wie vereinbaren Sie das bei 
öffentlichen Verhandlungen mit 
dem Prinzip der Saalöffentlichkeit? 
Können externe Interessierte auch an 
digitalen Verhandlungen teilnehmen?

Von den Güteverhandlungen, denen im 
Arbeitsgerichtsprozess eine zentrale Rol-
le zukommt und die sich besonders gut 
für Videoverhandlungen eignen, findet 
gerichtsweit in der Tat noch immer ein 
sehr hoher Prozentsatz online statt. Wir 
sind überzeugt davon, dass auch nach der 
Pandemie – wann immer dies sein wird – 
die Videoverhandlungen einen festen Platz 
im Instrumentenkasten der Arbeitsgerichte 
behalten werden.

Dass etwa in der Vergangenheit 
nicht selten Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte für eine 20-minütige 
Güteverhandlung von Hamburg 
oder Berlin nach Stuttgart und 
wieder zurückgeflogen sind, ist 
schon mit Blick auf die Klima- und 
Energiekrise schlicht nicht mehr 
vermittelbar.

Die Videoverhandlung hat natürlich auch 
gewisse Nachteile, weshalb sie sich nicht 
für jedes Verfahren eignet. Kein Nachteil ist 
jedoch die (vermeintliche) Beeinträchtigung 
des Öffentlichkeitsgrundsatzes. Alle unsere 
Videoverhandlungen finden nicht aus dem 
Richterbüro oder gar dem Homeoffice her-
aus statt. Verhandlungsort ist und bleibt der 
Sitzungssaal. Das Gericht ist dort anwesend 
und die Öffentlichkeit kann es auch sein. 

Sofern interessierte Öffentlichkeit präsent 
ist, werfen wir den Videostream auf den 
im Sitzungssaal ohnehin installierten gro-
ßen Bildschirm, auf dem die Besucher und 
Besucherinnen dann die zugeschalteten 
Parteien sehen und die Videoverhandlung 
im Saal mitverfolgen können. Auch das 
Tonsignal der Videoverhandlung ist mittels 
der installierten Audiotechnik für alle im 
Saal gut wahrnehmbar. Die Justizverwal-
tung in Baden-Württemberg hat bei der 
Saalausstattung, aber auch bei der Ausstat-
tung etwa mit WebEx-Gastgeberlizenzen, 
wirklich nicht gekleckert. Da hat sich einiges 
bewegt. Auch hybride Verhandlungen sind 
mit der zur Verfügung gestellten Technik 
möglich. Anders als die Parteien und ihre 
Vertreter haben externe Interessierte aber 
nicht die Wahl, ob sie an der Verhandlung im 
Saal oder durch Zuschaltung per Videostre-
am teilnehmen. Eine virtuelle Öffentlichkeit 
sehen weder § 128a ZPO noch §§ 169 ff. 
GVG de lege lata vor; und das ist auch gut so.

Sie selber sind als Dozent im Rahmen 
des Legal-Tech-Masterstudiengangs 
an der Universität Regensburg tätig. 
Wenn Sie noch einmal am Anfang 
Ihrer Juristenausbildung ständen 
– welche Erwartungen hätten Sie, 
damit Nachwuchsjuristen und 
-juristinnen für Veränderungen 
wie jene, mit denen Sie sich heute 
beschäftigen, gewappnet sind?

Ein für mich absolut zentraler Punkt ist die 
möglichst frühzeitige Stärkung der Digital-
kompetenz. Das kann gar nicht zeitig genug 
anfangen. In Deutschland haben wir inso-
weit, auch was etwa die Bildungspläne in 
den Schulen angeht, einiges versäumt.

In vielen Berufen, auch inner-
halb der Richterschaft, herrscht 
mitunter noch die Auffassung vor: 
„Ich bin Jurist, kein IT-ler, mit dem 
Technikkram will ich nichts zu tun 
haben“.
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Das ist zwar insoweit verständlich als nie-
mand von uns komplexe IT-Probleme selbst 
lösen muss. Und natürlich ist es vorrangig 
Aufgabe der Gerichts- und Justizverwaltung, 
einwandfreie Technik sowie schnellen und 
hochwertigen technischen Support bereit 
zu stellen. Das klappt noch nicht immer und 
überall. Aber wir müssen auch alle selbst 
eine größere Offenheit für digitale Neue-
rungen mitbringen und bereit sein, uns ent-
sprechend weiterzubilden.

Digitale (Grund-)Kenntnisse sind in beina-
he jedem Beruf künftig essenziell. Es wird 
niemals digitale Unterrichtsformen geben, 
wenn der Lehrer sagt: „Ich bin Pädagoge, 
mit dem Technikkram will ich nichts zu tun 
haben“. Eine Medizinerin mit dieser Einstel-
lung wird auf IT-basierte Behandlungs- oder 
Operationstechniken nicht zurückgreifen 
können – und damit einen schlechteren 
Job machen als sie könnte. Und so ist das 
auch mit den Juristen und Juristinnen: E-Ak-
te, elektronischer Rechtsverkehr, Videover-
handlung, Spracherkennung, Online-Daten-
banken etc. 

Unser Berufsbild und die gestellten Anforde-
rungen wandeln sich rasant. Die Digitalisie-
rung schafft neue Möglichkeiten, sie ist aber 
auch anstrengend und macht Angst. Diese 
Ängste und Unsicherheiten versuchen wir 
beim Arbeitsgericht Stuttgart ständig abzu-
bauen, etwa mittels des bereits erwähnten 

Jour fixe. Die Süddeutsche Zeitung hat vor 
einiger Zeit im Hinblick auf eine Studie zur 
(mangelnden) Digitalkompetenz in Deutsch-
land geschrieben: „Was Hänschen nicht 
gelernt hat, kann Hans immer noch lernen. 
Und Gretel auch“. Das war eine zutreffen-
de Aufforderung zur Weiterbildung. Vieles 
wäre aber bedeutend einfacher, wenn man 
Kindern, Jugendlichen und Studierenden 
frühzeitig vermitteln würde: Digitalisierung 
geht uns alle an und Digitalkompetenzen 
sind in jedem Job künftig unerlässlich – auch 
im juristischen Bereich.

Herr Bader, vielen Dank für das Interview.

Dr. Johannes Bader stu-
dierte Rechtswissen-
schaft an der Universität 
Heidelberg sowie am 
King’s College in London. 
2009 legte er das Zweite 

Staatexamen ab und promovierte zum 
Thema „arbeitsrechtlicher Diskriminie-
rungsschutz als Privatrecht“. Er ist seit 
2011 Richter und seit 2019 weiterer auf-
sichtsführender Richter beim Arbeitsge-
richt Stuttgart. Dort ist er insbesondere 
zuständig für Fragen der elektronischen 
Akte und des elektronischen Rechtsver-
kehrs. Seit 2020 ist er Dozent im Master-
studiengang Legal Tech der Universität 
Regensburg. 

„Homeoffie, 

Referendare, 

Ehrenamt –

und die 

Kanzlei im 

Griff!“

MEHR ERFAHREN

Kanzlei Köslich & Dunker

–

Die neue Generation der 

Kanzleiso3t2are

 

https://www.legaltech-ur.de/
https://www.legaltech-ur.de/
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„The Future of Digital Justice“: Studie zeigt, 
was sich in Deutschland ändern muss
Interview mit Dr. Philipp Plog zum Zustand und der Zukunft der digitalen Justiz in Deutschland

Es gibt sie zwar, sehr vereinzelt: Deutsche 
Gerichte, die schon digital und papierlos 
arbeiten. Doch insgesamt steht Deutsch-
land noch vor einem weiten Weg, wenn es 
um die Digitalisierung der Gerichtsbarkeit 
geht. Zu diesem Schluss kommt auch die 
neue Studie „The Future of Digital Law“, 
durchgeführt von der Boston Consulting 
Group, der Bucerius Law School und dem 
Legal Tech-Verband Deutschland. Die 
Studie zeigt aber nicht nur den aktuellen 
Stand der Digitalisierung der deutschen 
Justiz auf, sondern bietet auch konkrete 
Lösungsansätze: Wie kann die Digitali-
sierung in Deutschland vorangetrieben 
werden? Was kann Deutschland sich von 
anderen Ländern abschauen? Was sind die 
größten Herausforderungen? Wir haben 

Dr. Philipp Plog, Vorstandsvorsitzender 
des Legal Tech-Verbands Deutschland, 
zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der 
Studie interviewt. 

Herr Dr. Plog, was war der ausschlag-
gebende Grund, die Studie „The 
Future of Digital Justice“ durchzufüh-
ren? Was möchten Sie mit den Ergeb-
nissen erreichen? 

BCG und Bucerius haben bereits in der Ver-
gangenheit Studien zum deutschen Rechts-
markt veröffentlicht. Als die neue Studie 
zum Thema Digitalisierung geplant wurde, 
war klar, dass wir als Legal Tech Verband 
Deutschland mitwirken möchten. 

Ziel der Studie war es erstmals 
einen internationalen Vergleich 
mit den führenden Ländern in 
diesem Bereich abzubilden, um 
Referenzpunkte zu schaffen und die 
deutsche Debatte zu öffnen – denn 
viele aktuelle Herausforderungen 
treffen ja nicht nur Deutschland. 

Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache 
und rütteln wach. Durch den internationa-
len Vergleich zeigen wir aber auch konkrete 
Lösungsansätze, die wir nun auf Deutsch-
land übertragen möchten.

Deutschland verfügt über die nötige 
Wirtschaftskraft, um in langfristige 
Entwicklungen zu investieren. Gleich-
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zeitig sehen die Studienteilnehmerin-
nen und -teilnehmer die Finanzierung 
der digitalen Justiz als eine große 
Herausforderung. Wieso stellt die 
Digitalisierung der Justiz keine Prio-
rität dar, in die Investitionen getätigt 
werden? Was muss sich ändern? 

Die Auswirkungen einer unzureichenden 
Digitalisierung der Justiz sind lange unter-
schätzt worden. Die Studie zeigt, dass es 
vielen Akteur:innen in der Justiz bisher an 
Ehrgeiz für eine digitale Transformation 
gemangelt hat. Jetzt, wo die Konsequenzen 
deutlich spürbar sind – ich denke da zum 
Beispiel an die zunehmende Dauer der 
Verfahren (bei abnehmenden Fallzahlen), 
sinkendes Vertrauen in den Rechtsstaat 
und die zunehmende Flucht in privatisierte 
Konfliktlösungssysteme von PayPal und eBay 
– steht das Thema endlich oben auf der 
politischen Agenda, auch getrieben von der 
Überlastung und Unterfinanzierung einiger 
deutscher Gerichte. Der „Digitalpakt für die 
Justiz“ ist im Koalitionsvertrag verankert und 
der Druck seitens vieler Akteur:innen am 
Rechtsmarkt nimmt zu. Jetzt werden hof-

fentlich die Hebel umgelegt auf „im Zweifel 
digital“.

Als eine weitere Herausforderung 
wird gesehen, dass viele Mitarbei-
tende an Gerichten technischen 
Neuerungen skeptisch gegenüberste-
hen und eventuell sogar Angst haben, 
durch die Digitalisierung ihren Job 
zu verlieren. Wie kann diese Angst 
genommen werden? 

Die Nationen, die im Bereich der digita-
len Justiz weltweit führend sind, sind auch 
deshalb so erfolgreich, weil sie ihre Mitar-
beitenden für die Digitalisierung gewinnen 
und Ihnen die Vorteile anhand von erfolg-
reichen Projekten aufzeigen. Digitalisierung 
geschieht von Beginn dort, wo sie gebraucht 
wird. Fach- und Organisationswissen der 
Mitarbeitenden fließt unmittelbar ein, was 
die Erfolgsquote erhöht. Der Schlüssel liegt 
also auch darin, Ängste ernst zu nehmen 
und deutliche Anreize in Richtung Digitali-
sierung zu schaffen.

In der Studie werden Österreich, 
Kanada, Großbritannien und Singapur 
als Vorreiterstaaten der digitalen Jus-
tiz genannt. Was kann sich Deutsch-
land von diesen Ländern abschauen? 

Die Justiz in Singapur und Großbritannien 
arbeitet sehr digital. Singapur nutzt ein ein-
heitliches und lückenloses Online-Fallver-
waltungssystem für alle Gerichtsbarkeiten, 
über das alle Beteiligten miteinander und 
mit den Gerichten und anderen staatlichen 
Stellen kommunizieren. Großbritannien ist 
sehr stark in der Erfassung von Daten, mit 
denen Gerichte verbessert werden können. 
Dies gelingt durch ein digitales Fallmanage-
mentsystem an den Gerichten, mit denen 
zum Beispiel Fallzahlen und -dauer erfasst 
werden. Diese Daten führen zu einem 
besseren Verständnis der Bedürfnisse der 
Beteiligten, einer Effizienzsteigerung in der 
Verwaltung und verkürzen inzwischen sogar 
die durchschnittliche Verfahrensdauer. Bei-
de Systeme könnten auf Deutschland über-
tragen werden. 

Abb. 1: Ländervergleich

 Materiell-
rechtliche
Lösungen

Online Streitschlichtung

 Explorer für rechtliche
Lösungen

 Justiz-Chatbot

 Prozessunter-
stützende
Lösungen

 Digitale Fallverwaltung

Online-Ablage

Analysen von gerichtlichen 
Entscheidungen

Enabler

Videoanhörungen/Konferenzen

 Single cloud platform

Mobile Signatur für Online-
Justizdienste
 Mobile Infokommunikation  
Technologie in Gerichtssälen

Ein Ländervergleich zeigt großes Verbesserungspotenzial in Deutschland 

Quelle: Expertenbefragungen, BCG-Analyse und Projekterfahrung

 Abgedeckt  Teilweise abgedeckt

Sehr begrenzt

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
02

1 
by

 B
os

to
n 

C
on

su
lt

in
g 

G
ro

up
. 

A
ll

 r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

3

1

2

3

5

8

9

10

6

7

4

Schlüssel-LösungenEbene

3

2

1

Auswahl



IM FOKUS: DIGITALE JUSTIZ

11 |  

Die föderal organisierten Natio-
nen Kanada und Österreich haben 
außerdem bewiesen, dass der in 
Deutschland häufig als Grund für 
die stockende Digitalisierung auf-
geführte Föderalismus keineswegs 
ein Hindernis für Fortschritt und 
Digitalisierung sein muss.

In beiden Nationen gibt es sehr erfolgrei-
che regionale Leuchtturmprojekte. Auch 
der Einsatz von sogenannten Reallaboren 
hat sich als Erfolg erwiesen. 

Die Studie zeigt eine Vision auf, wie 
die digitale Gerichtsbarkeit aussehen 
könnte: Rechtsstreitigkeiten werden 
online eingeleitet, Informationen wer-
den vollständig digital ausgetauscht, 
künstliche Intelligenz wird zur Unter-
stützung der Verfahren eingesetzt. 
Aber ganz realistisch betrachtet: Wo 
könnte die Digitalisierung der Justiz in 
Deutschland in zehn Jahren stehen? 

Zu Beginn muss sich Deutschland das Ziel 
setzen, eine führende Rolle im Bereich der 

digitalen Justiz zu übernehmen. Klar definier-
te Führungsstrukturen – idealerweise auf 
Ministerebene – sind dabei unerlässlich. Es 
müssen erhebliche Haushaltsmittel bereitge-
stellt und mehrjährige Beschaffungsverfah-
ren neu konzipiert werden. Die Umsetzung 
könnte sich an drei Elementen orientieren: 
der Steigerung der Effizienz der Gerich-
te, einschließlich der Beschleunigung von 
Verfahren; einem klaren Bekenntnis zur 
Nutzerorientierung, einschließlich moder-
ner Software und Prozessentwicklung; und 
einer zeitnahen Einführung von Datenana-
lyse, um die relevanten Informationen zur 
Ermittlung und Lösung der dringendsten 
Probleme bereitzustellen. 

Wenn Deutschland seine derzeitige 
Digitalisierungsstrategie fortsetzt, 
werden wir womöglich die nächs-
ten Jahre mit der Digitalisierung 
bestehender Gerichtsverfahren 
und der Verbesserung bestehender 
Lösungen verbringen. Damit sorgen 
wir aber weder für einen besseren 
Zugang zum Recht, noch steigern 
wir die Effizienz oder setzen neue 
Technologien sinnvoll ein. 

Abb. 2: Mögliche, zukünftige Entwicklung der deutschen Justiz 

Zukünftige Entwicklung, wenn Deutschland weitermacht wie bisher

Schwerpunkte der zukünftigen Digitalisierung in Deutschland

 Digitalisierung 
bestehender

Gerichtsverfahren durch 
Automatisierung und 

Standardisierung

Heute

Verbesserung 
bestehender Lösungen 
und Optimierung von 

Prozessen

+5 Jahre

 Ausbau bestehender 
Lösungen (zur 

Erleichterung des Zugangs 
der Bürger zur Justiz)

+10 Jahre

 Integration einzelner, 
erstreuter Lösungen in 

eine einheitliche Lösung

+15 Jahre

Illustrative Darstellung des länderübergreifenden Transformationsprozesses

Implementierung und iterative Verbesserung und Erweiterung von technischen 
Lösungen über einen langen Zeithorizont in Deutschland

1.  Vergleich mit der Entwicklung eines digital führenden Landes (z. B. Singapur) Quelle: Expertenbefragungen C
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Ein Weitermachen wie bisher ist daher kei-
ne gute Option. Wenn wir aber die drei 
genannten Elemente umsetzen, können wir 
den aktuellen Rückstand von rund zehn Jah-
ren auf die führenden Nationen aufholen. 

Vielen Dank für das Interview! 

Alle Ergebnisse der Studie „The Future 
of Digital Justice“ finden Sie hier zum 
Nachlesen. 

Dr. Philipp Plog ist Mana-
ging Partner Deutsch-
land der internationalen 
Anwaltskanzlei Fieldfis-
her. Er berät zu digitalen 
Geschäftsmodellen ins-

besondere bei Fragen der vertraglichen 
Ausrichtung Verteidigung und Lizen-
sierung. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt im Bereich der Beratung von Legal 
Tech-Anbietern, die als Kanzleien Soft-
wareunternehmen oder Inkassodienst-
leister operieren. Plog ist anerkannter 
Experte für Wettbewerbsrecht (Juve 
Magazin) und Autor des Beck’schen 
Rechtshandbuch Artificial Intelligence. 

https://legaltechcenter.de/en/studies.html
https://legaltechcenter.de/en/studies.html
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Legal Tech in der Zivilgerichtsbarkeit – 
Chancen und Herausforderungen 
Ein Tagungsbericht
Dr. Christian Schlicht und Dr. Simon J. Heetkamp

Am 21. und 22. Juni 2022 fand die 
Online-Tagung der Deutschen Richter-
akademie zum Thema „Legal Tech in der 
Zivilgerichtsbarkeit – Chancen und Her-
ausforderungen“ mit hochkarätigen Refe-
rentinnen und Referenten statt. Dr. Simon 
J. Heetkamp und Dr. Christian Schlicht 
berichten von der Tagung, an der etwa 
170 Richterinnen und Richter teilnahmen.

Die Deutsche Richterakademie hatte bereits 
im Jahr 2021 eine zweitägige Veranstaltung 
zum Thema „Legal Tech“ angeboten, damals 
noch mit dem Zusatz „Neue Wege auch 
für die Justiz?“ – dass dieses Fragezeichen 
wie aus der Zeit gefallen wirkt, machte 
die Tagungsleiterin Frau Dr. von Rosenstiel 

eingangs deutlich. Hierbei wies sie darauf 
hin, dass aus der ursprünglich befristeten 
Projektgruppe „Legal Tech“ im Bundesmi-
nisterium der Justiz (BMJ) inzwischen ein 
Referat geworden sei.

Echte Innovation durch das richtige 
Mindset

Im ersten Impulsvortrag „Perspektivwechsel 
im Digitalen Wandel“ von RinLG Sina Dörr, 
derzeit Referentin im erwähnten BMJ-Re-
ferat, wurde deutlich, dass uns in der statt-
findenden „digitalen Revolution“ noch die 
richtigen Antworten und Instrumente feh-
len, um die neue Komplexität zu bewältigen. 
Dabei sei Digitalisierung nur ein – wenn auch 

wichtiges – Werkzeug. Noch entscheiden-
der werde sein, ob wir uns als Gesellschaft 
und Justiz auf die Veränderungen und neuen 
Lernprozesse einlassen können. Innovation 
erfordere das richtige Mindset; echte digitale 
Transformation bedeutet nicht bloß, Legal 
Tech-Anwendungen zu bauen. Nicht das 
UX-Interface stehe im Zentrum, sondern 
das grundlegende Nachdenken über die tie-
ferliegende Organisation und Struktur. 

Plastisch wurde dies anhand von zwei 
Methoden: Zum ersten das „First Princi-
ple Thinking“. Hierunter versteht man die 
Neuerfindung von Dingen, indem diese auf 
ihre fundamentalen Eigenschaften reduziert 
werden. Durch diesen Ansatz ist es möglich, 
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komplexe Probleme zielgerichtet zu lösen. 
Diese Methode unterscheidet sich von dem 
normalen Innovationsweg, bestehende Pro-
bleme anhand vorhandener Gegebenheiten 
weiterzuentwickeln (Denken in Analogien). 
Die Denkweise sowie Verbesserung finden 
hier linear statt. Zum zweiten wurde die 
Methode des „(Legal) Design Thinking“ 
thematisiert (vgl. Abb. 1). Letzteres wur-
de plastisch anhand des Projekts „Digitale 
Klagewege“ mit Tech4Germany vorgestellt

Perspektiven moderner Justiz

Der Vormittag endete mit einer Paneldis-
kussion an der die Präsidentin des Landge-
richts Ingolstadt Frau Dr. Elisabeth Kurzweil, 
Herr RiOLG Jan Spoenle (IT-Dezernent am 
OLG Stuttgart), Frau RinLG Dr. Hendrike 
Wulfert-Markert, Herr Prof. Dr. Julius Rei-
ter, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der 
Kanzlei baum reiter & collegen und Herr 
Prof. Dr. Thomas Riehm von der Universität 
Passau teilnahmen.

„Game Changer“ E-Akte

Frau Dr. Kurzweil schilderte, dass am Land-
gericht Ingolstadt gegen die Audi AG in den 
letzten drei Jahren tausende Klagen einge-

reicht worden seien, zum Jahresende jeweils 
etwa 800 Verfahren in wenigen Tagen. 
Allein der Ausdruck und das Verakten die-
ser Klagen kurz vor Silvester habe bis in den 
März gedauert. Aus diesem Grund wurde 
auch auf die schnellstmögliche Einführung 
der E-Akte gedrängt. Die E-Akte habe in 
großem Umfang Abhilfe geschaffen, nicht 
zuletzt hinsichtlich des nicht mehr erfor-
derlichen Ausdrucks, des Anlegens analoger 
Aktendeckel und des Platzmangels für die 
Aufbewahrung der Papierakten (diese wur-
den zeitweise in feuerfesten Schränken auf 
den Fluren gelagert). Insbesondere habe die 
E-Akte das Zivildezernat zu einem attrakti-
veren Arbeitsplatz gemacht, weil ein orts-
unabhängiges Arbeiten noch leichter wurde. 

Herr RiOLG Jan Spoenle leitete sein Sta-
tement mit der Feststellung ein, dass am 
Oberlandesgericht Stuttgart bundesweit die 
höchste Anzahl an offenen Berufungsmas-
senverfahren – über 10.000 Verfahren – 
anhängig sei. Das OLG habe Spezialsenate 
eingerichtet, die Dieselverfahren bearbeiten 
(abgesehen von den EA189-Verfahren, bei 
denen der BGH die wesentlichen Rechtsfra-
gen geklärt habe). Auch am OLG Stuttgart 
sei die E-Akte ein „Game Changer“ gewe-
sen. Gleichwohl wäre ohne weitere Maß-

nahmen mehr als eine Verdoppelung des 
Personals im richterlichen und nichtrichterli-
chen Bereich erforderlich, um die Verfahren 
in angemessener Zeit bearbeiten zu können. 

Gerade im nichtrichterlichen Bereich würde 
eine immense Arbeit entstehen, wenn auf-
grund neuer Entscheidungen durch einzelne 
Kanzleien unaufgefordert „Update-Schrift-
sätze“ in allen Verfahren übermittelt wür-
den, wenn die Kanzlei beispielhaft 1.600 
anhängige Verfahren betreute. Jüngst habe 
das OLG Celle ein Netzwerk „Massenver-
fahren“ ins Leben gerufen. Auf dieser Platt-
form könnten sich die Oberlandesgerichte 
bzgl. organisatorischer und technischer Ver-
besserungen austauschen. 

Bessere Bewältigung von Massenverfah-
ren in der Justiz

Im Folgenden erläuterte RinLG Dr. Hend-
rike Wulfert-Markert die Ideen der von ihr 
mitverfassten Stellungnahme des Deut-
schen Richterbundes zur besseren Bewäl-
tigung von Massenverfahren in der Justiz. 
Insbesondere hob sie hervor, dass es den 
Verfasserinnen und Verfassern zunächst 
darum gegangen sei, „akute Brandherde zu 
löschen“. Dies sei durch kleine Veränderun-
gen möglich und zeitnah umzusetzen.

Herr Prof. Dr. Reiter leitete seine Stellungnah-
me mit der Einschätzung ein, der Verbrau-
cher sei in Deutschland schlecht gestellt. Er 
kritisierte die „Schädigerindustrie“ und das 
völlige Ungleichgewicht zwischen Verbrau-
cher:innen und Industrie. Mittlerweise sei 
die Verbraucherseite teilweise technisch 
viel besser aufgestellt. In seiner Kanzlei seien 
nicht nur Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte, sondern etwa auch Legal Architects 
und Legal Engineers tätig, um die erforderli-
chen technischen Strukturen zu schaffen, zu 
verwalten und zu verbessern. Hier äußerte 
Herr Prof. Dr. Reiter Zweifel, ob die Justiz 
in der Lage sei, aufzuschließen. Für Mas-
senverfahren sehe er den „Königsweg“ in 
der (außergerichtlichen) Mediation in Form 
einer Vergleichsplattform für bestimmte 

Abb. 1: Die Innovationsmethode: „Legal Design Thinking“

https://tech.4germany.org/project/digitale-klagewege-bmjv/
https://tech.4germany.org/project/digitale-klagewege-bmjv/
https://www.drb.de/fileadmin/DRB/pdf/Stellungnahmen/2022/DRB_220513_Stn_Nr_1_Massenverfahren.pdf
https://www.drb.de/fileadmin/DRB/pdf/Stellungnahmen/2022/DRB_220513_Stn_Nr_1_Massenverfahren.pdf
https://www.drb.de/fileadmin/DRB/pdf/Stellungnahmen/2022/DRB_220513_Stn_Nr_1_Massenverfahren.pdf
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Massenschäden. Dort könnten Pauschalbe-
träge für bestimmte Sachverhalte mit den 
„Beklagten“ ausgehandelt werden. 

Deutschland im internationalen Vergleich

Die Runde schloss Prof. Dr. Thomas Riehm 
mit sehr interessanten Überlegungen zur 
„Aufholjagd“ der deutschen Justiz im 
internationalen Vergleich. Dabei stellte er 
zunächst fest, dass „wir ohne Massenverfah-
ren nicht hier sitzen und über Digitalisierung 
sprechen würden“ – obwohl die deutsche 
Justiz einen Rückstand von 10 bis 15 Jahren 
im Vergleich zu anderen Ländern zu ver-
zeichnen habe. Dabei müsse berücksichtigt 
werden, dass wir diesen Rückstand mit dem 
bisherigen Tempo nicht aufholen könnten. 
Umgekehrt finde ein exponentielles Wachs-
tum der digitalen Entwicklung statt, sodass 
sich der Rückstand noch vergrößern werde. 

Herr Prof. Dr. Riehm unterlegte dies mit 
einem anschaulichen Beispiel: Länder, die 
heute schon Daten sammelten, könnten 

ihre KI schneller und besser trainieren. 
Selbst wenn wir heute mit der Daten-
sammlung und dem KI-Training beginnen 
würden, könnten wir den Vorsprung nicht 
mehr aufholen. Vor diesem Hintergrund sei 
es erforderlich, schon heute Parallelsyste-
me „from scratch“ aufzusetzen, z. B. einige 
zentrale Gerichte, die mit abweichenden 
Methoden und ggf. anderen Prozessregeln 
agierten. Denkbar sei etwa, dass Prozesse 
im digitalen Dateninterface unmittelbar zwi-
schen den Parteien stattfinden und so das 
Potential von Metadatensammlungen und 
interaktiven Dokumenten genutzt werde. 
Das Gericht könnte an diesem Prozess der 
Parteien teilnehmen, anstatt – wie heute – 
die technischen Möglichkeiten der Parteien 
zu limitieren.

Öffentliche Übertragung von 
Verhandlungen

Den zweiten Tag der Online-Tagung zu 
„Legal Tech in der Zivilgerichtsbarkeit“ 
eröffneten Frau von Rosenstiel und Sina 

Dörr gemeinsam mit Dr. Cord Brügmann, 
Rechtsanwalt, Politikberater, Journalist und 
Gründer des bekannten Jura-Podcasts 
„Rechtsgespräch“. 

Vor der Paneldiskussion gab Frau Prof. Dr. 
Anne Paschke einen Impulsvortrag über 
die „Transparenz im digitalen Rechtsstaat“. 
Frau Prof. Dr. Paschke begann mit einem 
Blick nach Amerika auf das Verfahren Jonny 
Depp gegen Amber Heard. Die umfassende 
Berichterstattung über das Verfahren habe 
dabei nicht der Schaffung von Rechtsfrie-
den, sondern vorwiegend der Unterhaltung 
gedient. Aus derartigen Fällen schlössen Kri-
tiker leider, dass die digitale Übertragung 
von Gerichtsverhandlungen einem „Inter-
netpranger mittelalterlichen Ausmaßes“ 
gleichkäme. Tatsächlich aber würde die Digi-
talisierung zu effizienteren Verfahren, einem 
schnelleren Zugang zum Recht, einer trans-
parenteren Kommunikation, einer besseren 
Inklusion Seh- und Hörbeeinträchtigter, 
einer Optimierung der Zusammenarbeit mit 
anderen Gerichten und einer Erhöhung der 

Abb. 2: Abfrage unter den Anwesenden zur Erfahrung mit Videoverhandlungen
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Dr. Christian Schlicht ist 
Richter am Landgericht 
in Köln und Mitglied einer 
Zivilkammer, die vor-
nehmlich für Staats- und 
Notarhaftung, Notarkos-

tenbeschwerden und Baurecht zustän-
dig ist. Neben seiner Richtertätigkeit ist 
der Autor mit Verwaltungsaufgaben im 
IT-Dezernat befasst und Mitglied des Rol-
lout-Teams zur Einführung der elektroni-
schen Akte am Landgericht Köln.

Richter Dr. Simon J. 
Heetkamp promovierte 
nach seinem Studium und 
Referendariat in Münster, 
Düsseldorf, Ankara, Den 
Haag und Tokyo zum 

Thema der Online Dispute Resolution. 
Anschließend war er mehrere Jahre in 
einer großen deutschen Wirtschafts-
kanzlei als Rechtsanwalt im Bereich 
Streitbeilegung tätig, bevor er in den 
richterlichen Dienst eintrat. Er hat kürz-
lich das Forum „digitale richterschaft“ 
mitgegründet, das zum Austausch zu 
Digitalisierungsthemen in der Justiz die-
nen soll. Mehr Informationen unter: digi-
tale-richterschaft.de.

Arbeitsqualität der Richterinnen und Rich-
ter führen. Der EGMR, der EuGH, das Bun-
desverfassungsgericht und der BGH würden 
Verhandlungen bzw. jedenfalls Urteilsver-
kündungen inzwischen online übertragen. 
Frau Prof. Dr. Paschke stellte die Frage, ob 
nicht aus der inzwischen vorhandenen Mög-
lichkeit der digitalen Gerichtsöffentlichkeit 
auch die verfassungsrechtliche Pflicht der 
Gerichte herzuleiten sei, von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch zu machen.

Videoverhandlungen in der Praxis

Am Nachmittag des zweiten Tages beleuch-
teten RinLG Gesine Irskens, derzeit Referen-
tin am Ministerium der Justiz Niedersachsen, 
und Dr. Klaus Harnack, Rechts- und Kogni-
tionswissenschaftler, Mediator, Berater und 
Trainer, die „Videoverhandlung und digitale 
Beweisaufnahme im Zivilprozess: Erfahrun-
gen, Chancen, Herausforderungen“.

Frau Irskens führte sehr fundiert in die recht-
lichen und tatsächlichen Rahmenbedingun-
gen der Videoverhandlung ein. Neben der 
Zeugenvernehmung per Videotechnik ging 
es auch um den digitalen Sachverständigen- 
und den Tele-Augenscheinsbeweis sowie 
eine Beweiserhebung durch elektronische 
Dokumente. Die Kolleginnen und Kollegen 
hatten die Gelegenheit, ad hoc an mehreren 
Umfragen teilzunehmen. Zunächst wurden 
die Teilnehmenden befragt, ob sie bereits 
Videoverhandlungen nach § 128a Abs. 1, 2 
ZPO durchgeführt und welche Erfahrungen 
sie gemacht hätten. Auch wurde „abgefragt“, 
welche Gründe für die Ablehnung einer 
Bild- und Tonübertragung zulässig seien. 
Auffällig war, dass die Auswertung deutlich 
positiver ausfiel als ähnliche Abfragen, die 
auch von der Referentin vergleichsweise 
heranzogen wurden.

Im Folgenden wurden insbesondere die Fra-
gen erörtert, ob Aussagepersonen bei einer 
Videoverhandlung häufiger lügen würden, 
die Wahrheit schlechter erkannt werden 
könne, eine Gefahr der Manipulation durch 
Einflussnahme real sei und der Einsatz von 
Videokonferenztechnik schlechter für eine 
Einigung zwischen den Parteien sei. An die-
ser Stelle erläuterte Herr Dr. Harnack, dass 
es für die Wahrheitsfindung sogar förder-
licher sein könnte, wenn Zeug:innen oder 
Parteien sich bei einer Videoverhandlung 
selbst sähen. Durch den Blick ins „Spiegel-
bild“ würde das eigene Norm- und Moral-
system angesprochen, wenn das Gericht 
auf die Wahrheitspflicht hinweise. Hier zog 
Herr Dr. Harnack den Vergleich zu Studi-
en, bei denen Personen sich weniger vom 
Nachtischbüfett nähmen, wenn hinter dem 
Büfett ein Spiegel aufgebaut sei.

Fazit

Insgesamt war diese hochkarätige Veran-
staltung überaus gelungen und trotz des 
zweitägigen Online-Formats trat zu keinem 
Zeitpunkt der „Zoom-Fatigue-Effekt“ ein. Es 
ist zu hoffen, dass die Impulse genutzt wer-
den, um konkrete Projekte und Reallabore 
ins Leben zu rufen. Den Organisatorinnen 
und Organisatoren gilt ein herzlicher Dank, 
verbunden mit der Bitte, eine solche Tagung 
aufgrund der exponentiellen Entwicklung 
der Digitalisierung nicht nur einmal im Jahr 
anzubieten.

Wollen Sie noch mehr Erkenntnisse 
aus der Veranstaltung erfahren? 
Den ungekürzten Veranstaltungsbericht 
finden Sie auf legal-tech.de. 

Der legal-tech.de-Newsletter:  
Keine Ausgabe mehr verpassen mit 
unserem kostenlosen Newsletter-Abo

► Jetzt abonnieren

https://digitale-richterschaft.de/
https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/zpoblog/hautli-schlicht-ablehnung-videoverhandlungen-128a-zpo-dieselverfahren
https://www.legal-tech.de/legal-tech-in-der-zivilgerichtsbarkeit-tagungsbericht-teil-1/
https://www.legal-tech.de/newsletter/
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Erfolgshonorare: Luftnummer oder echter 
Mehrwert für die Anwaltschaft?
Ein Kommentar von Dr. Martin Riemer

Anwaltliche Erfolgshonorare waren lan-
ge Zeit unerwünscht, obgleich es sich 
dabei um eine sowohl für Anwältinnen 
und Anwälte wie auch Mandantinnen und 
Mandanten interessengerechte Regelung 
zur Vergütung des Arbeitsaufwandes 
handelt. Die „Organe der Rechtspoli-
tik“ in Deutschland wollten verhindern, 
dass die „Organe der Rechtspflege“ mit 
diesem „Teufelswerk“, welches sich im 
anglo-amerikanischen Rechtskreis ausge-
breitet und dort zu einer „Kommerziali-
sierung des Rechts“ geführt hätte, auch 
nur in Berührung kamen. Ein deutscher 
Rechtsanwalt sollte nicht zum „Kaufmann 
für Rechtsdienstleistungen“ werden, der 
eigene Vergütungsinteressen mit denen 
seiner Mandanten durchmischte.

Diese ideologische Betrachtung, so welt-
fremd wie sie auch immer war, ließ sich frei-
lich nur solange durchhalten, bis alternative 
Anbieter im Gewand sog. Legal Tech-Firmen 
auf den Rechtsdienstleistungsmarkt dran-
gen, welche nicht denselben engen Regula-
rien wie Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälten unterlagen und Verbrauchern daher 
eben genau dieses anbieten konnten: Kein 
Kostenrisiko, Zahlung nur bei Erfolg. Der 
Gesetzgeber hat im „Gesetz zur Förderung 
verbrauchergerechter Angebote im Rechts-
dienstleistungsmarkt“ vom 10.8.2021 (kurz: 
Legal Tech-Gesetz) inzwischen auf dieses 
Bedürfnis reagiert und mit Wirkung zum 
1.10.2021 das vormalige Erfolgshonorarver-
bot in § 49b Abs. 2 BRAO dahingehend 
geändert, dass nicht nur eine Erfolgsbetei-

ligung insoweit möglich ist, wie § 4a RVG 
dieses gestattete, sondern bei Abschluss 
einer Erfolgshonorarvereinbarung in Inkas-
soangelegenheiten auch eine Übernahme 
des Gesamtkostenrisikos.

Eine „attraktive Regelung“ liegt darin jedoch 
noch immer nicht.

Limitierter Anwendungsbereich des 
§ 4a RVG

Was gestattet § 4a Abs. 1 RVG dem Rechts-
anwalt? Drei Anwendungsbereiche, wenn 

1. sich der Auftrag auf eine Geldforderung 
von höchstens 2.000 Euro bezieht, 
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2. eine Inkassodienstleistung außergericht-
lich oder in einem gerichtlichen Mahn-
verfahren erbracht wird oder 

3. der Auftraggeber im Einzelfall bei ver-
ständiger Betrachtung ohne die Verein-
barung eines Erfolgshonorars von der 
Rechtsverfolgung abgehalten würde.

Die erste Variante, ein Erfolgshonorar aus-
nahmsweise bei einem Streitwert bis 2.000 
Euro zuzulassen, kann nur als erster Schritt 
in die richtige Richtung gesehen werden. 
Der Betrag ist rein willkürlich gewählt und 
wollte sich offenbar an der Obergrenze des 
Engagements von „Legal Techs“ orientieren, 
um „Wettbewerbsgleichheit“ mit diesen zu 
schaffen. Er scheitert jedoch bereits daran, 
dass einerseits die derzeit hohe Inflation ihn 
immer schneller „entwertet“, andererseits 
aber auch deswegen, weil Streitwerte bis 
2.000 Euro eine 1,0-Gebühr von sage und 
schreibe 166,00 Euro mit sich bringen, was 
sie wirtschaftlich uninteressant macht. Über-
setzt bedeutet dies nämlich außergerichtlich 
235,80 Euro netto, in erster Instanz weitere 
327,10 Euro netto und für eine evtl. Beru-
fungsinstanz noch einmal 484,80 Euro net-
to. Was für einige Privatmandanten als „viel 
Geld“ erscheinen mag, deckt genau genom-
men nicht einmal die Betriebskosten, die die 
Bearbeitung dieser Mandate für viele Kanz-
leien mit sich bringen. Gerade „kleine Streit-

werte“ haben leider die seltsame Angewohn-
heit, häufig überdurchschnittlich emotionale 
und damit langwierige Verfahren nach sich 
zu ziehen. Um dieses auszugleichen, müss-
te ein Erfolgshonorar schon in den Bereich 
von 50 bis 60 Prozent hineinreichen, was die 
Rechtsprechung sehr wahrscheinlich jedoch 
als „sittenwidrig hoch“ beanstanden würde.

Die zweite Variante der Inkasso- und 
Mahntätigkeiten ist ein eher anwaltsun-
typisches Geschäft. Es kann zwar attraktiv 
sein für Kanzleien, die mit einem hohen 
Standardisierungsgrad nicht-anwaltliche 
Mitarbeitende mit der Bearbeitung sol-
cher Fälle befassen. Zahlenmäßig erreicht 
der Gesetzgeber damit jedoch nur wenige 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, da 
Inkassotätigkeiten nervig, arbeitsaufwendig 
und „unspannend“ sind. Auch nur für diese 
Variante lässt § 49b Abs. 2 S. 2 BRAO die 
Übernahme von Gerichts- und Gegnerkos-
ten für den Fall des Unterliegens zu.

Die dritte Variante, nur soweit der Man-
dant bzw. die Mandantin bei verständiger 
Betrachtung ohne das Erfolgshonorar von 
der Rechtsverfolgung abgehalten würde, 
beinhaltet zu viele unbestimmte Rechts-
begriffe, die im Streitfall wiederum durch 
die Gerichte auszulegen sind, was riskant 
erscheint. Der Beratungsaufwand bei die-

ser Fallkonstellation ist hoch, jedoch unsi-
cher, wie hoch ein Erfolgshonorar ausfallen 
darf. Mal angenommen, es ginge um eine 
Forderung von 100.000 Euro, für die ein 
US-amerikanischer Attorney oder ein deut-
scher Prozessfinanzierer 30 Prozent Erfolgs-
beteiligung veranschlagen würden, mithin 
30.000 Euro: Reut den Mandanten oder die 
Mandantin nach gewonnenem Prozess ein 
so hohes Erfolgshonorar für die anwaltliche 
Vertretung und greift er bzw. sie die Ver-
einbarung nachträglich als sittenwidrig an, so 
darf das Risiko dieser Lauterkeitskontrolle 
vor Gericht nicht unterschätzt werden.

Wirklichkeitsverkennung des 
Gesetzgebers

Die Forderung nach der Zulassung von 
Erfolgshonoraren ist keineswegs neu; eben-
so wenig die Bedenken der Rechtspolitik 
dagegen. Das Legal Tech-Gesetz öffnete 
dieses Instrument gerade wieder einmal nur 
soweit, wie zwingend notwendig.

Der Grundansatz des Übels liegt darin, dass 
die Justizminister, die Richterschaft, jedoch 
leider bislang auch Teile der Rechtsanwalts-
kammervorstände in Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten eine Art „forensisch 
tätiger Notare“ oder gar „anwaltlicher 
Rechtsbeamten“ erkennen, die einer Quer-
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subventionierung unterliegen sollen – und 
von denen erwartet wird, höchstes Glück 
und Zufriedenheit darin zu verspüren, dem 
Rechtsstaat überhaupt zu dienen.

Ob es diese Zeiten mal gegeben hat, darf 
offenbleiben; sie dürften zusammen mit 
dem Reichsgericht untergegangen sein. Seit 
Umstellung von vormals der BRAGO auf 
das RVG im Jahre 2004 führte die gesetzli-
che Vergütung nur zu einem: einem realen 
Einkommensverlust. Während die Löhne 
und Richter-/Beamtenbesoldungen kauf-
kraftbereinigt zumindest einen Inflationsaus-
gleich erfahren haben, konnten niedergelas-
sene Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen 
den Wertverlust ihrer RVG-Vergütung nur 
durch Mehrarbeit kompensieren. Auch die 
RVG-Reform von 2021 hat den Kaufkraft-
verlust zwischen den Jahren 2013 und 2021 
nicht einmal voll ausgeglichen.

Gewiss: Die Streitsachverhalte „kleiner 
Streitwerte“ im Privatbereich können irre 
spannend und interessant sein. Geht man 
jedoch davon aus, dass ein Rechtsanwalt 
überschlägig ca. 220 Euro netto pro Stun-
de verdienen müsste, um ausgehend von 
41 Stunden Wochenarbeitszeit, davon 30 
Prozent Betriebsabläufe, und 220 jährlichen 
Arbeitstagen das Äquivalent eines Richters, 
der Beihilfeleistungen und 70 Prozent Ruhe-
standsgehalt bezieht, auch nur in der Ein-

gangsbesoldungsstufe R1 zu verdienen, wird 
schnell klar, dass das Mandat bis 2.000 Euro 
vorgerichtlich und gerichtlich nicht mehr als 
zwei bis drei Stunden Zeit beanspruchen 
darf, von der Aktenanlage bis zu ihrer Abla-
ge. Selbst für das Arbeitsrecht ist dies jedoch 
kaum zu schaffen. Tatsächlich legen Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte bei diesen 
Mandaten somit Geld drauf; sie machen die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Man-
dantinnen und Mandanten zu ihren eigenen.

Falls die Politik eine tatsächliche „Quersubven-
tionierung“ im Rechtsmarkt wollte, würde sie 
diese nicht innerhalb der RVG-Gegenstands-
werte, sondern daran vorbei mit grundsätz-
lich zulässigen Erfolgshonoraren gestatten. 
Also genau eine Umkehrung des bisherigen 
Regel-Ausnahme-Verhältnisses. Um eine 
sittenwidrig hohe Bereicherung auszuschlie-
ßen, könnte dies zunächst für Streitwerte bis 
100.000 Euro in unbeschränkter Höhe und 
in den Bereichen darüber in abgestufter Wei-
se erlaubt werden. Kleinen und mittelgroßen 
Kanzleien wäre darüber eröffnet, tatsächlich 
den überwiegenden Teil ihrer Mandate über 
Erfolgsmodelle abzuwickeln, die dann auf-
grund ihrer hohen Prävalenz auch rasch zu 
einer Überprüfung durch die Gerichte führen 
und Rechtssicherheit erfahren würden.

Erfolgshonorare würden damit zwar kurz 
und mittelfristig spürbar mehr Geld in die 

Kanzleien spülen; damit letztlich und im 
Großen und Ganzen jedoch nur wiederum 
die Realwertverluste der zurückliegenden 
zwanzig Jahre im Vergleich zu anderen 
Wirtschaftsbranchen ausgleichen.

Fazit: Erfolgshonorare bislang keine 
echte Lösung für Anwältinnen und 
Anwälte

Die Regelung von Erfolgshonoraren in § 4a 
RVG n. F. ist auch weiterhin zu kompliziert, 
als dass Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte nennenswert hiervon Gebrauch 
machen werden. Zivilrechtsmandate mit 
einer Wertgrenze von 2.000 Euro sind wirt-
schaftlich ohnehin nicht erstrebenswert; 
diese können kostendeckend wohl nur von 
Legal Tech-Firmen mit hohem Standardisie-
rungsgrad bearbeitet werden. Um dies zu 
ändern, müssten schon sittenwidrig hohe 
Erfolgsbeteiligungen von 50 bis 60 Prozent 
abverlangt werden, welche die Gerichte 
jedoch als überhöht beanstanden werden.

Dr. Martin Riemer, Jg. 
1972, ist Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Ver-
sicherungs- und Medizin-
recht. Kanzleihomepage: 
dr-riemer.de

http://www.dr-riemer.de
https://www.legal-tech.de/legal-tech-magazin-spezial-papierlose-kanzlei/?mtm_campaign=LTM%203%2F22%201%2F3%20quer
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Intake-Prozesse in Kanzleien: Mit Legal 
Tech die Kontaktaufnahme erleichtern und 
Mandantenzufriedenheit steigern
Christian Solmecke, Nils Bremann und Alexander Hufschmid

Kanzleien beschäftigen sich langsam aber 
zunehmend mit dem Thema Customer 
Centricity (deutsch: Kundenzentrierung, 
Kundenorientierung) als Unternehmens-
wert. Dazu gehört, dass man für Man-
dantinnen und Mandanten erreichbar und 
präsent ist und die Zusammenarbeit mit 
ihnen möglichst unkompliziert gestal-
tet. Doch wie setzt man das als Kanzlei 
um, ohne die eigene Freizeit zu opfern 
oder Schlaf zu verlieren? In diesem Bei-
trag berichten drei Kanzleien, mit wel-
chen Tools sie ihren Mandantinnen und 
Mandanten die Kontaktaufnahme und 
anschließende Zusammenarbeit erleich-
tern – und dabei sogar die eigene Arbeit 
effizienter gestalten. 

So funktioniert die Auslagerung der 
Telefonannahme bei WILDE BEUGER 
SOLMECKE

Viele Kanzleien kennen das Problem: Das 
Telefon klingelt ununterbrochen. Oder 
häufig dann, wenn es Ihnen nicht passt. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
genervt – und können aufgrund von wieder-
holten Unterbrechungen nicht konzentriert 
arbeiten. Rechtsanwalt Christian Solmecke 
berichtet, wie die Kölner Medienrechts-
kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE heu-
te von solchen Unterbrechungen verschont  
bleibt. 

Herr Solmecke, was hat Sie dazu 
bewogen, die Bearbeitung von 
 Telefonanfragen auszulagern? 

Christian Solmecke: Im Jahr 2010 wurden 
wir durch einen TV-Auftritt über Nacht 
mit einer Fülle von Mandatsanfragen im 
Bereich Filesharing-Abmahnung überrollt. 
Unser Telefon stand nicht mehr still und 
wir konnten die Vielzahl der Anfragen nicht 
beantworten.

Damals beschlossen wir, unsere Hauptnum-
mer, über die uns Neumandanten erreichen, 
auf den externen Anbieter ebuero umzulei-
ten. Was zunächst für wenige Tage geplant 
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war, wurde nie wieder zurückgestellt. Wir 
arbeiten mit dem Anbieter bis heute erfolg-
reich zusammen. 

Was sind die größten Vorteile, die 
sich ergeben haben? 

Christian Solmecke: Der größte Vorteil ist 
selbstverständlich, dass wir keine eigenen 
Mitarbeitenden für das Telefon bereit-
halten müssen. Studien zufolge werden 
Mitarbeitende für bis zu drei Minuten aus 
der Konzentration gerissen, wenn sie ein 
Telefonat angenommen haben – und sei es 
nur ein sehr kurzes.

Außerdem hat das Auslagern der Anrufe 
zu mehr Ruhe im Büro geführt. Es klingelt 
natürlich viel weniger. Auch das führt zu 
einem konzentrierteren Arbeiten. Praktisch 
ist, dass die Anbieter einen Service rund um 
die Uhr anbieten. Mandanten und Mandan-
tinnen schätzen es sehr, wenn sie auch 
spät abends oder am Wochenende einen 
Menschen am Telefon erreichen. In der 
Anfangszeit mussten sich die Abläufe natür-
lich einspielen. Welche Telefonate werden 
an wen durchgestellt? Welche Ansagen 
werden gemacht? Was ist wirklich wichtig 
und muss direkt weitergeleitet werden? Und 

was kann nur notiert werden? Nach dieser 
Lernphase läuft die Kommunikation aller-
dings sehr gut.

Manchmal werden E-Mail-Adressen oder 
Namen nicht korrekt notiert. Das passiert 
allerdings auch bei der Annahme durch die 
eigenen Sekretariate. So gut wie nie werden 
falsche Telefonnummern notiert, da diese 
direkt aus dem Anruf übernommen wer-
den. Hier gibt es sogar Vorteile. Wir selbst 
stellen vor allen Dingen unsere Zentralnum-
mer auf den Telefonanbieter um, da uns hier 
die meisten Anfragen erreichen. Die Neu-
mandate sehen wir dann mit einer Kurz-
notiz per E-Mail und können priorisieren, 
wer zuerst zurückgerufen werden soll. Das 
bringt auch hier mehr Ordnung. Bei den 
bestehenden Mandanten und Mandantinnen 
haben wir oft noch direkte Durchwahlen. 

Tools1 zur Auslagerung der Telefon-
annahme (Auswahl):
• Ebuero
• Starbüro
• Bueroservice24

1 Die in den Infokästen erwähnten Tools 
wurden von der legal-tech.de-Redaktion 
ausgewählt.

Die Terminbuchung der Mandant schaft 
überlassen – Nils Bremann, Rechtsanwalt 
für Start-ups, berichtet

Wie würden Sie gerne Termine bei einem 
Anwalt oder einer Anwältin buchen? Ers-
te Option: Sie rufen in der Kanzlei an und 
fragen nach einem Termin: Sie warten, 
während im Kalender geblättert wird, und 
nennen mehrmals Ihre Kontaktdaten, damit 
nichts falsch notiert wird. Ihr Anliegen kön-
nen Sie noch nicht schildern, da der Anwalt 
bzw. die Anwältin gerade im Gespräch ist. 
Zweite Option: Sie suchen sich auf der Kanz-
leiwebsite einen für Sie passenden Termin 
aus, hinterlassen Ihre Kontaktdaten selber 
und schildern knapp Ihr Anliegen. Rechts-
anwalt Nils Bremann berät Start-ups – und 
hat sich für letztere Variante entschieden. 

Herr Bremann, was hat Sie dazu 
bewogen, eine Terminplanungs-
software zu nutzen?

Nils Bremann: Ich möchte meine Prozesse 
gerne so sehr auf den jeweiligen Mandanten 
bzw. Interessenten ausrichten, dass dieser 
sich zu jeder Zeit gut betreut fühlt. Das 
beginnt schon damit, dass er eine einfache 
Möglichkeit bekommt, sich einen Termin zur 
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Beratung bei mir zu buchen. Meine Man-
dantschaft besteht zu 100 Prozent aus Start-
ups und Investoren. Sie sind alle jung, digital 
und auf der Suche nach Dienstleistern, die 
ähnlich ticken.

Was sind die größten Vorteile, die 
sich ergeben haben? 

Nils Bremann: Der größte Vorteil ist die 
einfache Zugänglichkeit zu einem Termin 
mit mir als Anwalt. Allein dadurch hebe 
ich mich schon sehr von meiner Konkur-
renz ab und schaffe Vertrauen. Denn die 
meisten Mandanten und Mandantinnen 
berichten mir über schwierig verständliche, 
intransparente und oft auch kostspielige 
Kontaktaufnahmen mit anderen Anwälten 
und Anwältinnen. Ein Nachteil ist, dass die 
Buchung des kostenlosen Erstgesprächs 
allen Interessenten und Interessentinnen 
offensteht. So kommt es vereinzelt auch 
zu Terminbuchungen ohne anschließende 
Beauftragungsabsicht. 

Ich würde die Integration einer Terminpla-
nungssoftware allen empfehlen, die Inter-
esse an einer einfachen Kontaktaufnahme 
ihrer (potenziellen) Mandanten und Man-
dantinnen haben und so auf eine höhere 
Mandantenzufriedenheit hinwirken wol-

len. Die Integration ist ganz einfach: Ter-
minplanungssoftware buchen, Terminpla-
nungsassistent gestalten und den Link zum 
Terminplanungsassistenten direkt hinter die 
entsprechenden Buttons auf der eigenen 
Website platzieren oder bei einer Mandan-
tenanfrage an ihn heraussenden. Ich habe 
und nutze beides. 

Tools zur Terminplanung (Auswahl): 
• Calendly
• eTermin
• meetergo

Akteneinsicht und Vollmachts erteilung 
rund um die Uhr: Vollmacht-Tool und 
WebAkte in der Anwaltskanzlei Alexan-
der Hufschmid

Haben Sie ein neues Mandat akquiriert, 
gilt es, Ihre Beratung ganzheitlich auf die 
Bedürfnisse des Mandanten oder der Man-
dantin auszurichten. Beraten Sie beispiels-
weise Privatpersonen oder Unternehmen 
virtuell, bevorzugen diese es möglicherwei-
se, die Vollmacht digital auszufüllen. Viele 
Mandanten und Mandantinnen genießen 
heute zudem die Möglichkeit, jederzeit auf 
ihre Mandantenakten zugreifen zu kön-
nen oder mithilfe von Kollaborationstools 

Dateien sicher auszutauschen. Rechtsanwalt 
Alexander Hufschmid hat ein Online-Voll-
macht-Tool und den Zugang zur WebAkte 
auf seiner Kanzleiwebsite eingebaut – und 
berichtet von den Vorteilen für Mandant-
schaft und Kanzlei. 

Herr Hufschmid, was hat Sie dazu 
bewogen, auf Ihrer Website die 
WebAkte sowie Online-Vollmacht-
Tools zu nutzen?

Alexander Hufschmid: Aufgrund meiner 
Affinität zum digitalen Arbeiten war es für 
mich naheliegend, auch meine Kanzlei digital 
auszurichten. Im Jahr unserer Kanzleigrün-
dung, vor nunmehr über zehn Jahren, führ-
ten wir die WebAkte der Firma e.Consult 
AG für unsere Mandantschaft ein und haben 
es an keinem Tag bereut. Im Vordergrund 
stand die Zeitersparnis sowohl für die 
Mitarbeitenden der Kanzlei, als auch für 
die Mandanten und Mandantinnen. Die 
WebAkte bietet gegenüber einer reinen 
Kommunikation per E-Mail für uns den 
Vorteil, dass die Antworten von Mandanten 
und Mandantinnen direkt in unserer Kanz-
leisoftware in der richtigen Akte gespeichert 
werden und keine manuelle Zuordnung zu 
einer Akte erfolgen muss. Bei uns klappt das 
über die WebAkte-Schnittstelle mit unserer 

Sie gründen Ihre eigene Kanzlei? Know-how und Software 
finden Sie unter datev.de/anwalt-startpaket.
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Mehr Informationen unter datev.de/anwalt oder  
kostenfrei anrufen: 0800 3283872.
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Kanzleisoftware problemlos. Sehr positive 
Rückmeldung erhalten wir von unserer 
Mandantschaft vor allem dafür, dass diese 
jederzeit Zugriff auf ihre eigene chronolo-
gische Mandanten-Akte haben. Viele sind 
auch froh darüber, wenn die Schreiben vom 
Anwalt nicht im Familien-Briefkasten oder 
unverschlüsselt im E-Mail-Postfach liegen.

Natürlich fallen für die WebAkte im Ver-
gleich zu normalen E-Mails Kosten an, doch 
durch die eingesparte Arbeitszeit und die 
Ersparnis von Portokosten sind diese schnell 
wieder reingeholt.

Sehr empfehlen würde ich auch ein Online-
Vollmacht-Tool wie das auf meiner Kanz-
leiwebsite, das nach Ansicht aller Mitarbei-
tenden der Kanzlei nur Vor- und keinerlei 
Nachteile mit sich bringt. So ist beispielswei-
se im Gegensatz zur „normalen“ Vollmacht 
keine Kontrolle der erfolgten Widerrufs-
belehrung notwendig. Unsere Online-Voll-
macht kann man nämlich nur erstellen, wenn 
man die entsprechenden Haken bei der 
Widerrufsbelehrung und den AGB gesetzt 
hat. Zudem erstellt das Online-Vollmacht-
Tool automatisch eine PDF-Vollmacht mit 
Mandanten-Unterschrift, die man dem Geg-
ner vorlegen kann. Mandanten und Man-
dantinnen können die Vollmacht am Smart-

phone mit dem Finger unterschreiben. Die 
Integration auf unserer Homepage war mit 
einem WordPress Plug-In (wir nutzen das 
Plug-In „Gravity Forms“) schnell erledigt. 

Eine WebAkte würde ich jeder Kanzlei 
empfehlen, die zum jetzigen Zeitpunkt 
(unverschlüsselte) E-Mails an Mandan-
ten und Mandantinnen versendet und 
eine Kanzleisoftware verwendet, die eine 
Schnittstelle zur WebAkte besitzt. Eine 
Online-Vollmacht macht für alle Kanzleien 
Sinn, die nicht ausschließlich jede Vollmacht 
in den eigenen Kanzleiräumen vom Mandan-
ten unterschreiben lassen.

Tools zur Erstellung einer  
Online-Vollmacht (Auswahl):
• Gravity Forms (WordPress-Plugin)
• WPForms (WordPress-Plugin)

Infos zur WebAkte und 
Kanzleisoftware:
•  Insgesamt 13 Kanzleisoftware-Produk-

te verfügen bereits über eine Schnitt-
stelle zur WebAkte für Rechtsan-
wälte und Rechtanwältinnen. Auch 
andere Software-Anbieter bieten 
Möglichkeiten zur Kollaboration und 
zum Dateiaustausch an: legal-tech.de/
kanzleisoftware.

Einfach. Schneller. Gemacht.
RUMMELSie haben Fragen und wollen Antworten? 

   Hier geht es zu Ihrer kostenlosen Onlinepräsentation.

  Einfach schnell 
  Top Support 
  Auch in der Cloud 
  Sicher wechselnDie Kanzleisoftware

WinMACS

Rechtsanwalt Christian 
Solmecke ist Partner bei 
WILDE BEUGER SOL-
MECKE Rechtsanwälte, 
Legal Tech-Buchautor und 
Geschäftsführer der cloud- 

basierten Kanzleisoftware Legalvisio.

Nils Bremann ist Rechts-
anwalt für Start-ups und 
selbst begeisterter Grün-
der einer digitalen Platt-
form. Er berät Start-ups 
zu all ihren rechtlichen 

Fragen vor und nach der Gründung ihres 
Unternehmens. 

Rechtsanwalt Alexander 
Hufschmid absolvierte 
sein Jurastudium an der 
Universität Augsburg und 
der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München. 

Bereits während des Studiums speziali-
sierte er sich auf EDV- und Urheberrecht 
und war währenddessen knapp zehn Jah-
re als selbständiger Netzwerkbetreuer 
und Webdesigner für mittelständische 
Firmen und Rechtsanwaltskanzleien tätig. 
2012 gründete Alexander Hufschmid sei-
ne gleichnamige Kanzlei.

 

https://kanzlei-hufschmid.de/vollmacht/
https://kanzlei-hufschmid.de/vollmacht/
https://www.gravityforms.com/
https://www.e-consult.de/produkte/webakte/fuer-rechtsanwaelte/
https://www.e-consult.de/produkte/webakte/fuer-rechtsanwaelte/
https://www.legal-tech.de/kanzleisoftware/
https://www.legal-tech.de/kanzleisoftware/
https://www.rummel-software.de/loesungen/kanzleisoftware-cloud/
https://www.wbs-law.de/
https://www.wbs-law.de/
https://www.legalvisio.de/
https://kanzlei-hufschmid.de/
https://kanzlei-hufschmid.de/
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Fachkräfte im Ausland beschäftigen: 
Das müssen Kanzleien beachten 
Über „Workation“, „Homeoffice Abroad“ und eine gehörige 
Portion Pragmatismus 
Romy Graske 

Ein studentischer Mitarbeiter, der in 
seinen Semesterferien von Portugal 
aus arbeiten möchte? Eine angestellte 
Anwältin, die es nach mehreren Berufs-
jahren ins Ausland zieht, die Ihre Kanzlei 
in Deutschland aber eigentlich gar nicht 
verlassen möchte? Oder ein ausländischer 
IT-Softwareentwickler oder Marketin-
gexperte, mit dem Sie gerne dauerhaft 
zusammenarbeiten möchten, der aber 
nicht in Deutschland lebt? 

Das sind keine Gründe (mehr), die Zusam-
menarbeit zu beenden! In diesem Beitrag 

möchte ich Ihnen daher einen Überblick 
geben, worauf Sie aus rechtlicher Sicht 
achten müssen, wenn Sie Kanzleimitar-
beiter und -mitarbeiterinnen im Ausland 
beschäftigen möchten.

Start-ups locken bereits Mitarbeiter mit 
„Workation“-Angeboten und zeitlich befris-
teten „Remote Work Abroad“-Policies, 
während deren Human Resources-, Rechts- 
und Steuerabteilungen vor der Herausfor-
derung stehen, dies möglichst pragmatisch, 
aber rechtssicher umzusetzen. 

Die Gründe, warum Menschen remote aus 
dem Ausland arbeiten möchten, sind man-
nigfaltig und über die Vorzüge für alle Betei-
ligten ließe sich ein ganzes Buch füllen. Gera-
de in Digitalunternehmen arbeiten ganze 
Abteilungen teilweise mit Mitarbeitenden 
weltweit zusammen. Treffpunkt? Digital im 
Videomeeting. 

Aber springen wir einmal vor und nehmen 
an, auch in Rechtsanwaltskanzleien hat sich 
die Vorstellung durchgesetzt, nicht wer am 
längsten im Büro sitzt leistet gute Arbeit, 
sondern derjenige, der einen (idealerwei-
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se skalierbaren) Mehrwert in der Kanzlei 
schafft. Dann spielt es keine Rolle mehr, 
wer von wo aus arbeitet. Dass gerade der 
Anwaltsberuf für das Homeoffice bzw. 
Remote Work prädestiniert ist, dürfte die 
Corona-Pandemie eindrucksvoll bewiesen 
haben. 

Rechtliche Voraussetzungen für 
Remote Work

Die spannende Frage ist vielmehr, wie lässt 
sich das Thema Remote Work aus Sicht des 
Arbeitgebers möglichst pragmatisch umset-
zen? Im Detail ist diese Umsetzung gerade 
für kleine und mittelständische Kanzleien 
nämlich eine nicht zu unterschätzende Auf-
gabe, weil die Rechtsvorschriften alles ande-
re als einfach und die internen Ressourcen 
für die Umsetzung solcher Arbeitsmodelle 
begrenzt sind. 

Grundsätzlich sind in den Fällen des Home-
office Abroad oder auch sog. Workation die 
folgenden Rechtsgebiete betroffen:

• (Lohn-)Steuerrecht
• Sozialversicherungsrecht
• Arbeitsrecht
• Aufenthaltsrecht

Zunächst muss die Frage geklärt werden: 
Kann ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen im Rahmen eines Anstellungsverhält-
nisses beschäftigen oder über eine freie 
Mitarbeit (als Freelancer) beauftragen? 
Hieraus ergeben sich dann unterschiedliche 
Rechtspflichten. 

Steuerrecht

Als Arbeitgeber führen Sie normalerweise 
die Lohnsteuer direkt vom Bruttolohn Ihres 
Mitarbeiters an das Finanzamt ab. Gibt Ihr 
Mitarbeiter seinen Wohnsitz in Deutsch-
land vollständig auf oder zieht nur für eine 
gewisse Zeit ins Ausland, stellt sich die Frage, 
ob Deutschland dann noch ein Recht zur 
Besteuerung des Arbeitseinkommens hat. 
Hierdurch kann sich die Steuerpflicht des 

Mitarbeiters von der unbeschränkten zur 
beschränkten Steuerpflicht ändern, weil 
in Deutschland kein Wohnsitz und kein 
gewöhnlicher Aufenthalt mehr besteht. 
Zwar können Sie als Arbeitgeber auch bei 
einem beschränkt steuerpflichtigen Mitar-
beiter noch zum Lohnsteuerabzug verpflich-
tet sein, gem. § 38 Abs. 1 EStG. Ob Ihr 
Mitarbeiter mit seinen Einkünften aus Ihrer 
Kanzlei aber überhaupt noch in Deutsch-
land steuerpflichtig ist, hängt immer von den 
Umständen des Einzelfalls ab, beispielswei-
se, ob die Arbeit in Deutschland verwertet 
worden ist (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG) oder 
ob der Mitarbeiter gelegentlich noch in 
Deutschland vor Ort arbeitet.

Beauftragen Sie direkt eine Fachkraft im 
Ausland als Freelancer, kann sich auch 
daraus eine beschränkte Steuerpflicht des 
Freelancers in Deutschland ergeben (§ 49 
Abs. 1 Nr. 3 EStG) und sogar eine Pflicht 
zum Steuerabzug für Sie als Auftraggeber 
(§ 50a Abs. 1, S. 1 Nr. 3 EStG), je nachdem, 
für welche konkrete Leistung die Vergütung 
gezahlt wird. 

Für Arbeitgeber/Auftraggeber ist deshalb 
die entscheidende Frage, ob ein (Lohn-)
Steuerabzug vorgenommen werden muss, 
bevor die Vergütung ausgezahlt wird. Eine 
Befreiung von der Steuerabzugsverpflich-
tung ist über die Einholung einer Freistel-
lungsbescheinigung beim Finanzamt mög-
lich. Hierfür kommt es u. a. darauf an, was 
konkret im Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen Deutschland und dem Staat, in 
dem der Mitarbeiter tatsächlich arbeitet, 
geregelt ist. Die Freistellungsbescheinigung 
ist daher außerordentlich wichtig, um sich 
steuerlich enthaften zu können. 

Sozialversicherungsrecht

Für die Anwendbarkeit des deutschen Sozi-
alversicherungsrechts kommt es grundsätz-
lich erst einmal darauf an,

• ob der Arbeitnehmer oder Freelancer 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Legal Tech 
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Aufenthalt in Deutschland hat gemäß 
§ 30 SGB I und

• ob die Beschäftigung oder selbstständige
Tätigkeit in Deutschland ausgeübt wird,
§ 3 SGB IV.

Wird der Mitarbeiter im europäischen 
Ausland leben und arbeiten, findet grund-
sätzlich erst einmal das Sozialversicherungs-
recht des Mitgliedstaates Anwendung, in 
welchem der Mitarbeiter tatsächlich – vor 
Ort – arbeitet (Art. 11 (1), (3), a) Verord-
nung (EG) Nr.  883/2004 vom 29. April 
2004). Übt der Beschäftigte die Tätigkeit 
sowohl in Deutschland als auch in einem 
EU-Mitgliedstaat aus, kommt es darauf an, 
wo der wesentliche Teil der Tätigkeit ausge-
übt wird (Art. 13 (1), a) VO Nr. 883/2004 
a.a.O.). Es gibt auch die Möglichkeit, eine
Ausnahmevereinbarung mit den zuständi-
gen Behörden der betroffenen Länder (in
Deutschland: DVKA) zu schließen, um das
Sozialversicherungsrecht für den Mitarbeiter
zur Anwendung kommen zu lassen, welches
für ihn am sinnvollsten ist (Art. 16 (1) VO
Nr. 883/2004 a.a.O.).

Da die Ausnahmeregelungen dieser EU-Ver-
ordnung auf die tatsächlichen Gegebenhei-
ten des einzelnen Mitarbeiters abstellen, ist 
dies nur über eine klare Homeoffice Abroad 
Policy innerhalb der Kanzlei zu bewältigen 
oder über eine im Vorfeld klar definierte 
Vereinbarung mit dem Mitarbeiter. 

Freelancer stehen hingegen selbst in der 
Verantwortung zu klären, wie sie sich sozi-
alversicherungsrechtlich absichern. Inner-
halb der EU gibt es aber auch für Selbst-
ständige die Möglichkeit, für 24 Monate im 
europäischen Ausland tätig zu sein, unter 
Beibehaltung des bisher für sie geltenden 
Sozialversicherungsrechts (Art. 12 (2) VO 
Nr. 883/2004 a.a.O.). 

Spannend ist dabei auch die Frage, ob und 
inwieweit das theoretische Problem der 
Scheinselbstständigkeit im Ausland in den 
kommenden Jahren praktisch relevant wird. 
Zu dieser Frage habe ich bereits vor Aus-

bruch der Corona-Pandemie einen Blog-
beitrag geschrieben. 

Ist der Mitarbeiter in einem Drittstaat tätig, 
findet grundsätzlich das Sozialversicherungs-
recht dieses Staates Anwendung, es sei 
denn, aus dem mit diesem Land bestehen-
den Sozialversicherungsabkommen ergibt 
sich etwas anderes (beispielweise über eine 
zu beantragende Ausnahmevereinbarung 
bei den zuständigen Behörden der betrof-
fenen Vertragsstaaten). 

Arbeitsrecht

Der juristisch eher noch einfache Part ist 
das Arbeitsrecht. Nach EU-Recht (Art. 8 
Rom I-VO) können Sie das anwendbare 
Recht wählen, solange Arbeitnehmerschutz-
rechte dabei nicht umgangen werden. Gera-
de wenn geplant ist, dass der Mitarbeiter 
dauerhaft vom Ausland aus arbeitet (und 
nicht nur für eine vorübergehende Zeit) 
ist es wichtig, sich im Vorfeld zu überlegen, 
welches anwendbare Recht für beide Seiten 
Sinn ergibt, vor allem im Hinblick auf die 
Rechtsdurchsetzung. 

Aufenthaltsrecht

Aufenthaltsrechtliche Fragestellungen wer-
den in der hier geschilderten Konstellation 
nur dann relevant, wenn Sie eine Fachkraft 
aus Deutschland in einen Drittstaat senden 
möchten, insbesondere im Hinblick auf die 
Arbeitserlaubnis. Im umgekehrten Fall besteht 
der Vorteil des Homeoffice Abroad für Sie als 
Arbeitgeber gerade darin, dass Sie eben nicht 
mehr darauf angewiesen sind, Fachkräfte aus 
dem Ausland über ein langes Visaverfahren 
nach Deutschland holen zu müssen. 

Ausblick: Es braucht Mut und 
Pragmatismus! 

Was früher nur Großkonzernen und Groß-
kanzleien vorbehalten war, macht die digita-
le Arbeitswelt nun für jeden zugänglich, vom 
Einzelanwalt bis zur mittelständischen Kanz-
lei: Fachkräfte direkt im Ausland beschäfti-

gen, aber eben auch deutschen Mitarbeiten-
den das Leben im Ausland zu ermöglichen. 

Hierfür müssen in der Praxis nun rechts-
sichere, aber eben auch – und das ist die 
größte Herausforderung – pragmatische 
Lösungen gefunden werden, weil eine 
KMU-Kanzlei ganz andere Bedürfnisse und 
Ressourcen hat als ein Großkonzern. Aber 
auch, weil in Detailfragen die Rechtslage 
unklar ist. Hierfür braucht es Mut. Aber das 
„Outcome“ ist vielversprechend: 

• Ein wesentlich größerer Bewerberpool
• Ein spannendes Team aus Menschen, die

sich bewusst für Ihre Kanzlei entschie-
den haben und nicht nur, weil Ihre Kanzlei
möglichst nah am Wohnort gelegen ist

• Eine Internationalisierung innerhalb der
Kanzlei, die bisher nur Großkonzernen
und Großkanzleien vorbehalten war

Deshalb werbe ich dafür, dieses Arbeitsmo-
dell nicht an komplexen Rechtsfragen oder 
dem damit verbundenen Verwaltungsauf-
wand scheitern zu lassen. 

Mit der Drehung des Kopfes löst 
sich nicht das Problem, sondern es 
ergeben sich Blickwinkel, aus denen 
sich die Lösung ergibt.  
(Alte Eulenweisheit)

Rechtsanwältin Romy 
Graske berät schwer-
punktmäßig Expats, Frei-
berufler:innen, Künst-
ler:innen aber auch 
Digitalunternehmen zum 

grenzüberschreitenden mobilen Arbei-
ten im internationalen Arbeits-, Steuer- 
und Sozialversicherungsrecht sowie zu 
Fragen der Künstlersozialversicherung. 
Ihre Kanzlei für Künstler gründete sie 
im Jahr 2020 auch deshalb, weil sie selbst 
künstlerisch als Sängerin und Sprecherin 
unterwegs ist. In Ihrem Blog berichtet sie 
über aktuelle Themen, u. a. zu Rechts-
fragen beim mobilen Arbeiten unter 
romygraske.de. 

https://romygraske.de/rechtsblog/fuehrt-remote-work-abroad-zu-scheinselbststaendigkeit/
https://romygraske.de/rechtsblog/fuehrt-remote-work-abroad-zu-scheinselbststaendigkeit/
https://romygraske.de
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